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GZ: ABTOGBS-1G1833IZO17-1, Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung über die Festsetzung der Schulsprengel der 
Landesberufsschulen; Begutachtung und Konsultationsmechanismus 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen, wie Veränderung der Schüler/innen- 
Zahlen in den letzten Jahren sowie Schließungen zweier Standorte, sollen durch die 
vorliegende Verordnung die Schulsprengel der Landesberufsschulen der Steiermark 
neu festgesetzt werden. 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark erhebt gegen den 
vorliegenden Entwurf keinen Einwand. Die Verordnung berücksichtigt, dass 
Lehrberufe mit ähnlichen Ausbildungsinhalten an einem Standort beschult werden. 
Darüber hinaus wurde grundsätzlich bedacht, dass die Berufsschulstandor‘te durch 
eine entsprechende Anzahl an Schüler/innen abgesichert sind. 

Bei der Diskussion um die Schließung von Berufsschulstandorten war auch die LBS 
Hartberg im Gespräch. Bei dieser Verordnung wird die LBS Hartberg allerdings 
wieder nicht mit neuen Lehrberufen bedacht. 

Nach unserer Information ist die nächste Evaluierung für 2020 geplant. Es wäre 
daher zielführend, im Zuge dieser Verordnung, Lehrlinge im Einzelhandel mit den 
Schwerpunkten Schuhe und/oder Textil, die vor Ausgliederung an die LBS 
Gleinstätten bereits in Hartberg beschult wurden, wieder an diese LBS zu bringen. 
Sollte dies nicht möglich sein, wird ersucht, in Zukunft die LBS Hartberg mit neuen 
Lehrberufen wie z. B. E-Commerce- Kaufmann/frau zu berücksichtigen, damit auch 
dieser Schulstandort gesichert bleibt. 
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Es wird angemerkt, dass auf Seite 2 der Verordnung Elektrotechnik im Hauptmodul 
„Automatisierungs- und Prozessleittechnik“ ein „s“ vergessen wurde und im Lehrberuf 
„Technische/r Zeichner/in" auf Seite 7 der Verordnung ein Querstrich fehlt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Josef Pesserl 
Präsident




